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und viel mehr:
Anwendertreffen im virtuellen Schulungsraum

Zugang zum Live-Ticker über unsere Homepage

Einrichtung MEDISTAR.Net

Einrichtung MEDISTAR Online-Update 

Teilnahme an allen Online-Schulungen (jährlich aus ca. 50 
Angeboten) gemäß Schulungsplan insbesondere:

Updateschulung

Vorstellung Programmneuerungen

MEDISTAR-Programmmodule

MEDISTAR „Tipps & Tricks“

Flatrate: mtl. 25,00 EUR je Onlineschulungsplatz (netto)

Service-Paket: „Online-Schulung - MEDISTAR“

Systeme für Mediziner

Ihre Vorteile im Überblick:

Neue Potenziale entdecken:

 

inkl.Einrichtung

Mehrere Teilnehmer aus einer Praxis möglich

Sie sparen Zeit und Kosten für Anfahrt

Ihr Team ist immer auf dem aktuellen Stand

Schulung ganz entspannt von zu Hause oder von der Praxis aus möglich



(Name des Service-Pakets, bei mehreren Alternativen, Auswahl aufführen)

 

Kosten (netto) je Monat: 
(nicht zutreffendes streichen) 

Kosten (netto) je Stunde:
(nicht zutreffendes streichen) 

Names des Mitarbeiters:
(Für Vertrag „Mitarbeiterqualifizierung“) 

Beginn der Vetragslaufzeit:
(jeweils zum Monatsanfang) 

 

zwischen der Firma

H+M HighTec und Management GmbH & Co.KG
In den Weiden 9
99099 Erfurt

im nachfolgenden „H+M“genannt,

und der Praxis

im nachfolgenden „Kunde“ genannt,

wird folgender Servicevertrag geschlossen:

§5 Kündigung
1. Die Kündigung des Gesamtvertrages oder einzelner Bestandteile ist 

nur zum Jahresende möglich. Für diesen Zeitpunkt kann der Vertrag 
mit einer Frist von drei Monaten von beiden Seiten gekündigt 
werden. Kündigungen bedürfen der Schriftform.

§6  Haftung
1. Die H+M haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Haftung ist 

unabhängig vom Rechtsgrund auf eine jährliche Servicegebühr 
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Die H+M haftet nicht für den entgan-
genen Gewinn, Datenverlust, ausgebliebene Einsparungen, Schäden 
oder Ansprüche Dritter und sonstige mittel- und unmittelbare Folge-
schäden. Bei Verlust oder Beschädigung von Datenträgermaterial 
umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaf-
fung verlorener Daten oder Informationen, es sei denn, dies wurde 
ausdrücklich vereinbart.

2. H+M garantiert nicht für die Vollständigkeit der Backups oder der 
Daten auf den Backup-Medien.  H+M wird den Server nur bis zum 
Punkt des letzten erfolgreichen Backups wieder herstellen. Des Wei-
teren garantieren wir nicht für Schäden, die durch Virenbefall 
entstanden sind bzw. entstehen und kommen nicht für Folgeschäden 
und die ggf. notwendigen Aufwendungen zur Wiederherstellung auf. 

§7 Nebenabreden, Allgemeines
1. Eine Abtretung von Rechten oder Übertragung von Pflichten aus dem 

Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung der H+M.
2. Ansprüche aus diesem Vertrag verjähren innerhalb von zwei Jahren 

nach ihrer Entstehung, soweit nicht kürzere gesetzliche Verjäh-
rungsfristen bestehen.

3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch bevollmächtigte 
Vertreter des Kunden und der H+M.

4. Die Verpflichtungen aus diesem Vertrag werden nur innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland erfüllt.

5. Gerichtsstand ist der Ort des für den Sitz von H+M zuständigen 
Gerichtes.

6. Sollten einzelne Bestimmungen der Vertragsbedingungen oder 
sonstige Vereinbarungen rechtlich unwirksam sein oder werden, wird 
die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen 
nicht berührt.

 
§1 Vertragsgegenstand
1. Die H+M übernimmt die rückseitig näher beschriebenen Serviceleis-

tungen. Die Serviceleistungen beziehen sich ausschließlich auf die in 
der Geräteliste aufgeführten Computer, Peripherie- und Zusatzgerä-
te. Änderungen und Ergänzungen sind unmittelbar vom Kunden an 
die H+M schriftlich zu melden, soweit diese in diesen Vertragsum-
fang aufgenommen werden sollen und bedingen eine Änderung des 
Vertrages. Hard- und Software, die nicht von H+M geliefert und 
installiert wurde, fällt nur dann unter die Servicepflicht, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde.

2. Der Vertrag kommt mit Eingang des vom Kunden unterzeichneten 
Vertragsformulars bei der H+M vorbehaltlich der Gegenzeichnung 
durch die H+M zustande.

§2 Umfang der Serviceleistungen
1. Die H+M erbringt die in der Anlage 1 vereinbarten Serviceleistungen 

während ihrer Arbeitszeit (Werktage ausgenommen Samstage und 
Feiertage von 8.00 – 17.00 Uhr). Die normalen Reaktionszeiten 
betragen 8 Std. falls nichts anderes vereinbart wurde. Vor Beginn der 
Serviceleistungen behält sich die H+M eine Untersuchung der 
Wertbarkeit vor.

2. Wünscht der Kunde eine bestimmte Zeit außerhalb der o.g. Arbeits-
zeit, so legen die Parteien dies gesondert fest und berücksichtigen 
dies auch bei den Servicegebühren.

§3 Obliegenheiten des Kunden
1. Bevor der Kunde ein Gerät für den Service an die H+M übergibt, hat er 

eine serverseitige Komplettsicherung der Programme und Daten 
durch zu führen. 

2. Die Möglichkeit einer zertifizierten Fernwartung muss gegeben sein. 
Die Geräte müssen den Minimalanforderungen des ArztInfor-
mationsSystem-Herstellers entsprechen sowie als Betriebssystem 
mindestens Windows XP Pro SP2 aufweisen. Eine Hardware-basierte 
Firewall und Virenscanner je PC mit lizensierter Virendefinitionsdatei 
schützen die Geräte.

3. Bevor der Kunde die Serviceleistungen der H+M in Anspruch nimmt, 
muss er mögliche Fehlererkennungsverfahren ausführen und der 
H+M die Ergebnisse mitteilen. Ebenso hat er alle Installations-
Medien und Zugangsdaten bereit zu stellen.

4. Der Server wird nur von uns sowie einer weiteren Person administ-
riert, deren Kontaktdaten uns mitzuteilen sind.

5. Die Praxis meldet sich wegen der Terminvereinbarung selbstständig. 
Es besteht kein Anspruch auf bestimmte Termine, insbesondere nicht 
zu den Abrechnungszeiten. 

§4 Vertragslaufzeit, Servicegebühren, Fälligkeit
1. Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens ein Jahr. Die Hauptberech-

nungsperiode ist das Kalenderjahr.
2. Der Kunde zahlt an die H+M die festgelegte monatliche Pauschale 

zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gesetzlich 
gültigen Mehrwertsteuer.

3. Die Pauschale wird jährlich im Voraus spätestens am fünften Werktag 
des Kalenderjahres per Lastschrift eingezogen. Bei Vertragsab-
schluss im laufenden Jahr berechnet sich die Gebühr anteilig und 
wird mit Beginn des Vertrages eingezogen.

4. Die Servicegebühren können einmal jährlich von der H+M mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres durch schrift-
liche Erklärung geändert werden. 

mitgeltende Dokumente: Geräteliste (bei Hardware-Verträgen)
(zutreffendes streichen) Einzugsermächtigung

H+M Servicevertrag Systeme für Mediziner

Datum, Praxisstempel, Unterschrift Kunde

USt-IdNr. DE183997593


